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1. Einführung 

2. Begriffe 

 

 



3. Rechtsgrundlage 



 
Art. 28 Grundsätze 
1 Um zur Sicherheit von Personen und Gütern beizutragen, kann eine Behörde 
Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräte unter folgenden Bedingungen an 
öffentlichen Orten installieren: 

a) ein Gesetz im formellen Sinne erlaubt dies; 

b)  es werden die nötigen Massnahmen ergriffen, um die Beeinträchtigungen für 
die betroffene Person zu begrenzen; 

c) die aufgezeichneten Informationen werden nur für jene Zwecke 
verwendet, die im Gesetz, mittels welchem das Überwachungssystem 
eingeführt wird, festgelegt sind. 

2 Die Öffentlichkeit muss in klarer und angemessener Weise auf die 
Überwachungsmassnahme und die zuständige Behörde hingewiesen werden. 
3 Die Dauer der Aufbewahrung der aufgezeichneten Daten sowie die zur Sichtung des 
Bildmaterials ermächtigten Behörden müssen im Spezialgesetz in Abhängigkeit der 
Bedürfnisse und Ziele festgelegt werden.  

Art. 28a Gesetzliche Grundlage 
1 Die Installation von Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräten im kommunalen 
öffentlichen Raum zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfordert 
entsprechende Bestimmungen in einem kommunalen oder interkommunalen 
Reglement, das vom Generalrat oder der Urversammlung angenommen und vom 
Staatsrat homologiert wurde. 
2 Der Kanton veröffentlicht Musterbestimmungen zuhanden der Gemeinden. 
3 Im Gemeindereglement müssen insbesondere die zur Sichtung des Bildmaterials 
befugten und ordnungsgemäss vereidigten Personen bestimmt werden. 
4 Die Installation von Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräten im kantonalen 
öffentlichen Raum zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird 
durch ein kantonales Gesetz geregelt. 





Art. 282 Voraussetzungen 

1 Die Staatsanwaltschaft und, im Ermittlungsverfahren, die Polizei können Personen und 

Sachen an allgemein zugänglichen Orten verdeckt beobachten und dabei Bild- oder 

Tonaufzeichnungen machen, wenn: 

a. aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass Verbrechen oder Vergehen 

begangen worden sind; und 

b. die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert 

würden. 

2 Hat eine von der Polizei angeordnete Observation einen Monat gedauert, so bedarf ihre 

Fortsetzung der Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft. 

Art. 306 Aufgaben der Polizei 

1 Die Polizei stellt im Ermittlungsverfahren auf der Grundlage von Anzeigen, Anweisungen 

der Staatsanwaltschaft oder eigenen Feststellungen den für eine Straftat relevanten 

Sachverhalt fest. 

2 Sie hat namentlich: 

a. Spuren und Beweise sicherzustellen und auszuwerten; 

b. geschädigte und tatverdächtige Personen zu ermitteln und zu befragen; 

c. tatverdächtige Personen nötigenfalls anzuhalten und festzunehmen oder nach ihnen 

zu fahnden. 

3 Sie richtet sich bei ihrer Tätigkeit nach den Vorschriften über die Untersuchung, die 

Beweismittel und die Zwangsmassnahmen; vorbehalten bleiben besondere 

Bestimmungen dieses Gesetzes. 

                                                            



Art. 42 Präventive Observation 

1 Zur Verhinderung von Verbrechen oder Vergehen kann die Polizei vor Eröffnung eines 

Strafverfahrens Personen und Sachen an allgemein zugänglichen Orten verdeckt 

beobachten, Bild- und Tonaufzeichnungen machen und technische Mittel zur Lokalisation 

einsetzen, wenn: 

a) aufgrund ernsthafter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass es zu Verbrechen 

oder Vergehen kommen könnte; und 

b) andere Formen der Ermittlung aussichtslos wären oder unverhältnismässig 

erschwert würden. 

2 Hat eine Observation einen Monat gedauert, bedarf ihre Fortsetzung der Genehmigung 

durch die Staatsanwaltschaft. 

3 Die Artikel 141 und 283 StPO sind sinngemäss anwendbar. 

4 Personen, die einer präventiven Observation unterzogen werden, können bei einem 

Richter des Kantonsgerichtes Beschwerde einreichen. Die Artikel 393 bis 397 StPO 

werden sinngemäss angewendet. 

Art. 58 Bild- und Tonüberwachung 
1 Die Massnahmen der Bild- und Tonüberwachung müssen durch ein öffentliches 
Interesse begründet sein und unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 
2 Die Massnahmen der Bild- und Tonüberwachung dürfen im öffentlichen Raum 
eingesetzt werden: 

a) um die Ereignisse an einem bestimmten Ort direkt mitzuverfolgen und das 
rasche und geeignete Einschreiten der Kantonspolizei zu ermöglichen; 

b) zur Regulierung des Verkehrs; 

c) bei Demonstrationen und Anlässen, wenn ernsthaft anzunehmen ist, dass 
strafbare Handlungen gegen Personen oder Objekte begangen werden 
könnten; 

d) zur Verhinderung eines Verbrechens oder Vergehens, wenn die anderen 
Interventionsformen (4. Kapitel) als ungenügend erscheinen. 

3 Für jedes aufgezählte Ziel bestimmt der Staatsrat auf dem Verordnungsweg: 



a) die eingesetzten Überwachungsmittel; 

b) den überwachten Raum; 

c) das zuständige Organ zur Anordnung der Überwachung; 

d) die Massnahmen zum Schutze der Privatsphäre; 

e) die Ausnahmen vom Grundsatz, dass auf die Massnahme der Bild- und 
Tonüberwachung hingewiesen werden muss. 

4 Das kantonale Gesetz und die Gemeindereglemente zur Überwachung der 
öffentlichen Plätze und Gebäude bleiben vorbehalten. 
5 Die Gemeinden stellen ihre Aufnahmen der Kantonspolizei kostenlos zur Verfügung. 

4. DSFA 



5. Einhaltung der übrigen Datenschutzgrundsätze 







6. Schlussfolgerung 








